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1 Einleitung und Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Mosbach stellt den Bebauungsplans „Herrenwiesenstraße, Nr. 2.40“ mit einem Geltungs-

bereich von ca. 1,04 ha auf. 

Die innerörtliche Fläche einer ehemaligen Gärtnerei soll in einem Verfahren nach § 13a BauGB 

(Bebauungspläne der Innenentwicklung) zu einem Allgemeinen Wohngebiet und in einer Teil-

fläche zu einem Sondergebiet mit Zweckbestimmung Seniorenpflegewohnheim werden.   

Im Vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von 

dem Umweltbericht nach § 2a, von der Angabe welche Arten umweltbezogener Informationen ver-

fügbar sind (§3 Abs. 2 S. 2) und von der zusammenfassenden Erklärung (§ 6a Abs. 1 u. § 10a Abs. 

1) abgesehen. 

Trotzdem ist auch im Rahmen von Verfahren nach §13 bzw. wie hier § 13 a der Belangekatalog 

des § 1 Abs. 6 BauGB und damit auch die Umweltbelange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 zu berücksichti-

gen. Wie alle anderen Belange müssen auch die Umweltbelange ermittelt, inhaltlich geprüft und 

bewertet werden, damit sie Gegenstand der gerechten Abwägung werden können.  

Die Ergänzungen des § 1a BauGB zum Umweltschutz sind ebenfalls einzubeziehen. 

Der Belangekatalog des Umweltschutzes aus dem Baugesetzbuch ist im Anhang zitiert. 

Beschrieben und bewertet werden nur die Umweltbelange, die bezüglich des Bebauungsplanes 

relevant sind. 

 

 

2 Lage des Bebauungsplans und Grundzüge der Planung 

 

Das rd. 1,04 ha große Plangebiet liegt im Norden von Neckarelz in einem Quartier, das von der 

Herrenwiesenstraße im Süden, dem Friedhofweg im Nordwesten und der Straße Am Bahnhof im 

Osten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Lage des 

Plangebiets  

(M 1 : 25.000)  

 

Der Bebauungsplan setzt im Osten im Anschluss an die Herrenwiesenstraße ein Sondergebiet Seni-

orenpflegewohnheim fest. Baugrenzen und Begrenzungen von Flächen für Nebenanlagen, Stell-

plätze und Garagen lassen eine Bebauung im Rahmen einer Grundflächenzahl (GRZ) 0,6 zu. 

Vor allem randlich, Ost und West,  werden Flächen für das Anpflanzen und in der Regel in diesen 

Flächen das Pflanzen von Einzelbäumen vorgegegeben.  

Bei einer maximal IV-Geschossigkeit können die Gebäude mit Flachdächern bis 13,5 m hoch 

werden.     
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Unter den südlichen bzw. südöstlichen Gebäuden soll eine Tiefgarage entstehen.  

 

Westlich und Nördlich an das Sondergebietes schließt die private Verkehrsfläche an, über die die 

Erschließung der Flächen des Allgemeinen Wohngebietes (WA) erfolgt.  

Baugrenzen und vorallem Begrenzungen von Flächen für Tiefgaragen lassen eine Bebauung im 

Rahmen einer GRZ 0,4 zu. 

Vor allem im Norden werden Flächen für das Anpflanzen vorgegeben. Bei der schmalen Fläche an 

der Herrenwiesenstraße wird noch das Pflanzen von zwei Einzelbäumen festgesetzt.  

Bei einer maximal IIII-Geschossigkeit können nur Einzelhäuser mit Flachdächern bis 13,0 m hoch 

gebaut werden. Je Einzelhaus sind 18 Wohneinheiten festgelegt. 

Unter beiden Gebäuden sollen Tiefgaragen entstehen. 

 

 

3 Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt 

 

Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Das Plangebiet war in der Vergangenheit ein Gärtnerei- und Floristikbetrieb. Der Betrieb wurde 

zum Ende des Jahres 2020 eingestellt. 

Die Abbildung auf der nächsten Seite zeigt die Bestandssituation im Luftbild.  

 

Die wesentlichen Bäume 

wurden eingemessen.  

 

Ehemaliger Eingangsbe-

reich:  Gepflasterte Zu-

fahrt, Parkplätze, Pflanz-

beete, kleine Bäume, mar-

kante Kastanie. 

Links, Gebäude und Ge-

wächshäuser; rechts Au-

ßenbereich Gärtnerei mit 

Baumbestand.   

 

 

 

 

 

 

 

Schmaler Gehölz- und 

Rasenstreifen westlich der 

Gärtnereigebäude. (Tul-

penbaum, Altlaszeder)  

…. 
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…. geht in verbrachte Ra-

senfläche mit mächtigem 

Nussbaum und Rotbuche 

über. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Nordosten der Außen-

fläche ist stark gehölzdo-

miniert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er geht nach Süden in off-

ene, verbrachende Flächen 

über mit vielen unter-

schiedlichen Strukturen 

der bisherigen Nutzung.   
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Offene und überdachte 

„Verkaufs“-Beete, 

 

Lagerunterstände 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiallager und -

ablagerungen   

 

Kompost- und 

Schnittgutlager 
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Im Osten teilweise schon 

entnommener Baumbe-

stand vor einem älteren 

kleinen Obstwiesen-

streifen. 
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Die biologische Vielfalt war schon groß, als die Gärtnerei noch bestand. Wobei, insbesondere was 
die Pflanzenwelt betrifft, der Anteil an Arten, die nicht gebietsheimisch sind, groß war. 

Nach der Betriebsaufgabe und sukzessive Verbrachung hat sich die Vielfalt durch einwandernde 
Pionierarten verändert.  

Auswirkungen 

Für eine Umsetzung des Bebauungsplanes muss das Plangebiet vollständig geräumt werden. 

Der Gebäudebestand, überwiegend Glashäuser, wird abgebrochen; Pflaster-, Asphalt- und 
Betonflächen werden rückgebaut. 

Verloren gehen eine Rasenbrache mit mächtiger Rotbuche und Walnuss im Westen; eine Obst-
wiese mit teils alten Bäumen und eine parkartige, verbrachte Rasenfläche mit einem vielartigen 
Baum- und Gehölzbestand im Norden und Nordosten und viele kleine Grünflächen und ehemalige 
Pflanzbeete.  

Rd. 75 % des Plangebiets werden überbaut oder durch Verkehrsflächen versiegelt. Die nicht 
überbaubaren Flächen werden zu Grünflächen ev. auch Hausgärten.  

Die biologische Vielfalt wird sich stark verringern. 

Fläche 

Die Bilanz zeigt die Veränderung der Flächennutzung im Plangebiet. 

Flächenbezeichnung  Bestand (m²) Planung (m²) 

Gebäude 1.800 -

Hofflächen, Parkplätze, Wege, Zufahrten 2.450 - 

Grünflächen 6.144 -

Allgemeines Wohngebiet (WA) - 4.015 

davon überbaubar (GRZ 0,4) + 50% Überschreitung BauNVO - 2.409 

Sondergebiet (WA) - 5.679 

davon überbaubar (GRZ 0,6) + Überschreitung BauNVO (0,8) - 4.543 

Private Verkehrsflächen  - 684 

Versorgungsflächen 16

Summe 10.394 10.394 

Rd. 74 % des Plangebietes werden überbau- und versiegelbar. 

Boden 

Die Bodenkarte 501 zeigt hier keine natürlichen Bodeneinheiten, sondern, weil die Böden, die es 
hier noch gibt i.d.R. stark verändert wurden, lediglich Siedlung an.  

Natürliche Böden stehen allenfalls in der Obstwiesenfläche (ca. 1.100 m²) im Osten an, die schon 
vor der Bebauung an den das Quartier bildenden Straßen Am Bahnhof, Friedhofweg und Herren-
wiesenstraße landwirtschaftliche Fläche war. 

1 Geodatendienst des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB): BK50 Bodenkarte 1:50.000 
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Ein großer Teil der Restflächen (ca. 4.250 m²) ist überbaut, versiegelt oder befestigt. Böden gibt es 
hier nicht mehr.   

Die verbleibenden ca. 5.000 m² wurden beim Bau und bei der Nutzung der Gärtnerei umgestaltet 
und verändert. Die Bodenfunktionen Natürliche Bodenfruchtbarkeit, Ausgleichskörper im Wasser-
kreislauf und Filter und Puffer für Schadstoffe werden, wenn auch nur in geringem Umfang erfüllt. 
Eine Funktion als Sonderstandort für die naturnahe Vegetation erfüllen die Böden nicht.  

Auswirkungen 

Der Anteil versiegelter und überbauter Böden nimmt von 41 % auf 74 % zu.  
Bodenflächen des Plangebietes, die nicht umgestaltet oder in Anspruch genommen werden, gibt es 
nicht.  
Es gehen sämtliche Bodenfunktionen verloren. Bis von neu entstehenden Böden der Grünflächen 
wieder Bodenfunktionen erfüllt werden, wird viel Zeit verstreichen.  

Wasser 

In dem 1 Hektar kleinen Gebiet gibt es keine Oberflächengewässer 

Niederschläge, die auf Freiflächen fallen, versickern, soweit der Boden das zulässt, oder fließen 
breitflächig ab.  
Über die Entwässerung der befestigten Hofflächen ist nichts bekannt. Sicher wird ein Teil der 
abfließenden Niederschläge erfasst und in Richtung Kanalisation abgeleitet. 
Entsprechendes gilt für die Gebäude. 

Einen wesentlichen Beitrag zur Grundwasserneubildung leistet das Plangebiet schon wegen seiner 
geringen Größe nicht.  

Auswirkungen 

Die Zunahme an Überbauung und Versiegelung erhöht den Abfluss aus dem Plangebiet. 
Eine Rückhaltung im Plangebiet ist lt. Investor vorgesehen. 

Luft und Klima 

Der Blick ins Luftbild zeigt das Quartier als kleine grüne Insel mit einem ausgedehnten Baum- und 
Gehölzbestand, der seine klimaausgleichende Wirkung der Belastung durch Bebauung und Versie-
gelung im Quartier selbst entgegenstellt, aber auch darüber hinaus wirksam ist.  

Eine nennenswerte Luftbelastung ging und geht vom Gebiet nicht aus. 

Auswirkungen 

Die klimaausgleichende Wirkung, die vom Baum- und Gehölzbestand des Plangebietes bisher aus-
geht, geht bei einer Realisierung der Bauvorhaben verloren.  

Landschaft 

Aufgegebene innerörtliche Gärtnerei in einem aus drei Straßen gebildeten Quartier mit ausgedehn-
tem Baum- und Gehölzbestand. Nicht zugänglich und nur von außen erlebbar. Eingeschossige Ge-
bäude und Gewächshäuser der Gärtnerei nur von der Herrenwiesenstraße aus erkennbar. 

Auswirkungen 

Zwei große Einzelhäuser, III-geschossig, und der Gebäudekomplex der Pflegeeinrichtung, maximal 
IV-geschossig, nehmen das Plangebiet in Gänze ein. Der Baum- und Gehölzbestand geht verloren.
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Wirkungsgefüge 

Zwischen den biotischen, Pflanzen und Tiere, und abiotischen Faktoren, Boden, Wasser, Luft und 

Klima, besteht ein viel verzweigtes Wirkungsgefüge, in dem die Faktoren voneinander abhängen, 

sich gegenseitig beeinflussen und auch verändern.  

 

Auswirkungen 

Erhebliche negative Auswirkungen, über die bei den Schutzgütern bereits genannten hinaus, sind 

nicht zu erwarten. 

 

 

4 Auswirkungen auf die Erhaltungsziele und den Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete 

 

Das Natura 2000-Gebiet Bauland Mosbach, FFH-Gebiet 6620-341 liegt mit der Teilfläche Elz 

nicht sehr weit entfernt. Auswirkungen sind trotzdem nicht zu erwarten. 

 

 

5 Umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt 

 

Die nicht mehr genutzte Fläche einer innerstädtischen Gärtnerei wird einer neuen Nutzung Wohnen 

und Pflege zugeführt.   

Im Zuge der Abbrucharbeiten und der Bebauung wird es zu Belastungen mit Luftschadstoffen und 

Lärm kommen. Die Beeinträchtigungen treten aber nur kleinräumig und zeitlich begrenzt während 

der Bauphase auf. Während der Nutzungsphase wird bedingt es durch die höhere Wohndichte zu 

Belastungen vor allem der Randbebauung der angrenzenden Straßen kommen, die über das bis-

herige Maß hinausgehen, aber innerhalb des üblichen und zulässigen Rahmens bleiben. 

Negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind nicht zu erwarten. 

 

 

6 Umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

 

Kulturgüter und sonstige Sachgüter im Sinne der Gesetze zur Umweltverträglichkeit gibt es im 

Plangebiet nicht. Entsprechend sind auch keine Auswirkungen zu befürchten.  

 

 

7 Wechselwirkungen 
 

Wird noch ergänzt. 

 

 

8 Vermeidung von Emissionen, sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern und die 

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

 

Wird noch ergänzt. 
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9 Übergeordnete Planungen und Vorgaben 

 

Im Regionalplan1 ist das Plangebiet nachrichtlich als „Siedlungsfläche Wohnen“ dargestellt.  

Zu beachtende raumordnerische Ziele und Grundsätze gibt es nicht. 

Das Plangebiet ist in der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwal-

tungsgemeinschaft der Stadt Mosbach und der Gemeinden Elztal, Obrigheim und Neckarzimmern 

als „Grünfläche“ mit Zweckbestimmung „Gärtnerei“ dargestellt. 

Der Flächennutzungsplan wird im Parallelverfahren geändert.  

 

Besonderer Artenschutz 

Als Grundlage der besonderen artenschutzrechtlichen Prüfung wird ein Fachbeitrag Artenschutz 

erstellt. Darin wurde ermittelt, ob bezüglich der europäischen Vogelarten und der Arten des An-

hang IV der FFH-Richtlinie artenschutzrechtliche Verbotstatbestände im Sinne des §44 BNatSchG 

durch die Wirkungen des Bebauungsplans ausgelöst werden können. 

Bisher wurden in einer Ornithologischen Untersuchung 27 Vogelarten festgestellt, von denen 18 

als Brutvögel bewertet wurden.  

Reptilien konnten bisher nicht nachgewiesen werden. Außer bei der Blindschleiche ist ein Vorkom-

men auch nicht zu erwarten. 

Für Fledermäuse ist das Plangebiet sicher ein geeignetes, allerdings auch nur kleines Jagdgebiet. 

Das Quartierpotential des Gebietes ist gering, Wochenstuben oder Winterquartiere sind nicht zu 

erwarten. 

Das Vorkommen bzw. die Betroffenheit anderer nach Anhang IV geschützten Arten kann ausge-

schlossen werden.   

Das Eintreten von Verbotstatbeständen kann durch entsprechende Maßnahmen vermieden werden. 

 

Schutzgebiete 

 

Im Osten des Plangebietes gibt es eine kleine 

Obstwiese. Sie wurde, wie in der Abbildung 

dargestellt, abgegrenzt.  

Die Fläche in der Abgrenzung ist 1.100 m² 

groß. Die Bäume außerhalb sind kein Obst. 

Es handelt sich, da kleiner als 1.500 m², also 

nicht um einen geschützten Streuobstbestand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Metropolregion Rhein-Neckar: Regionalplan Rhein-Neckar, Raumnutzungskarte Blatt Ost, verbindlich seit 15.12.2014 
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Der Bebauungsplan lässt keine Nutzungen zu, bei denen eine erhöhte Anfälligkeit für schwere Un-

fälle oder Katastrophen zu erwarten ist. 

Der Belang „Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechts-

verordnung (zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union) festgelegten Immissions-

grenzwerte nicht überschritten werden“ hat für den Bebauungsplan keine Bedeutung, weil er nicht 

innerhalb eines solchen Gebiets liegt.  

 

 

10 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB ist mit Grund und Boden sparsam umzugehen. Hierzu sind u.a. „zur 

Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen (…) die Möglichkeiten (…) insbe-

sondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur 

Innenentwicklung zu nutzen (…)“. 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

 

 

11 Klimaschutz und Klimaanpassung 

 

In der Bauleitplanung soll „den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klima-

wandel dienen, Rechnung getragen werden“.  

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

 

 

12 Eingriffe in Natur und Landschaft 

 

Der Bebauungsplan wird nach § 13a (Innenentwicklung) im beschleunigten Verfahren aufgestellt.  

Bei Bebauungsplänen, die in dieser Art aufgestellt werden, gelten Eingriffe, die auf Grund der Auf-

stellung zu erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 

Trotzdem gilt, dass die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchti-

gungen in der Abwägung zu berücksichtigen sind. 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

  

Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen 

 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

 

Maßnahmen zur Verminderung von Beeinträchtigungen 

 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

 

 

Maßnahmen zum Ausgleich 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Eingriffe, die 

auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten als vor der planerischen 

Entscheidung erfolgt oder zulässig. Für sie sind daher keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich. 

 



Stadt Mosbach Gemarkung Neckarelz BP "Herrenwiesenstraße, Nr. 2.40“. 

Begründung Umweltbelange Seite 14 

 

Wagner + Simon Ingenieure GmbH 
INGENIEURBÜRO FÜR UMWELTPLANUNG   Projekt-Nr. 23070 BP_Herrenwiesenstraße_2_40_Neckarelz_Umweltbelange 

Anhang  

 

Die Belange des Umweltschutzes 

 

Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind u.a. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.  

Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind das  

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundes-

naturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Ab-

wässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-

ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissions-

grenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d 

und i, 

 

§ 1a BauGB ergänzt zum Umweltschutz 

 Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Ver-

ringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Mög-

lichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von 

Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie 

Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. (…)  

 Die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 

Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundes-

naturschutzgesetz) sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen. (…)  

Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 

 Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel 

entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, 

Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 

zu berücksichtigen. 

 




